
Entschließungsantrag 

der Bundesräte Michael Bernard , Markus Steinmaurer, Andreas Arthur Spanring 
und weiterer Bundesräte 
betreffend Elektrizitätsabgabe generell unbefristet und für Unternehmen stärker 
senken 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Beschluss des Nationalrates vom 
16. Dezember 2025 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Elektrizitätsabgabegesetz geändert wird (658/A und 371 d.B.) 

Mit dem am 16. Dezember 2025 im Nationalrat beschlossenen Antrag 658/A der 
Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Kai Jan Krainer, MMag. Markus Hafer, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Elektrizitätsabgabegesetz geändert wird in der Fassung des Ausschussberichts (371 
d.B.) wird die Elektrizitätsabgabe für Unternehmen lediglich auf 0,82 cUkWh gesenkt. 

Damit bleibt die Abgabe für Unternehmen zukünftig immer noch 16mal höher als es 
das EU-Mindestmaß (0,05 cUkWh) vorsehen würde. Mit diesem Abänderungsantrag 
soll nunmehr sichergestellt werden, dass nicht zuletzt im Sinne der dringend 
erforderlichen Entlastung der Unternehmen und der Stärkung der Wettbewerbs­
fähigkeit die Elektrizitätsabgabe auf 0,05 cUkWh gesenkt wird . 

Darüber hinaus läuft die Senkung der Elektrizitätsabgabe sowohl für Haushalte als 
auch Unternehmer nach einem Jahr, sprich mit 1. Jänner 2027 wieder aus, was 
unmittelbar wieder zu einer Erhöhung der Abgaben auf Strom führen wird. 

Im Sinne einer längeren und planbareren Entlastung soll daher diese Regelung nicht 
wie im gegenständlichen Antrag 658/A in der Fassung des Ausschussberichts (371 
d.B.) vorgesehen nur für ein Jahr, sondern unbefristet gelten. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Bundesräte nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
zuzuleiten , mit der im Elektrizitätsabgabengesetz eine Absenkung der 
Elektrizitätsabgabe für Unternehmen auf 0,05 cUkWh sichergestellt, und die Befristung 
der für Haushalte und Unternehmen gesenkten Elektrizitätsabgabe auf hoben wird ." 
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